
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 378 ABGB c) des aufgegebenen
Besitzes der streitigen Sache.

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

§ 378.

Wer eine Sache im Besitze hatte, und nach zugestellter Klage fahren ließ, muß sie dem Kläger, wenn dieser sich nicht

an den wirklichen Inhaber halten will, auf seine Kosten zurück verscha5en, oder den außerordentlichen Werth

derselben ersetzen.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/378
file:///

	§ 378 ABGB c) des aufgegebenen Besitzes der streitigen Sache.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


